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Weiterbildung Gebäudeenergieberater/-in (HWK) 
 
Infoblatt Stand: Dezember 2011 
 
 
 
Die aktuellen Kurse 
 
 

Der nächste Kurs findet im Februar 2013 statt. 
 
 
 
Während der Schulferien findet kein Unterricht statt. 
 
 
Auskunft zum Kurs erteilen: 
 

Dipl.-Ing. Markus Lillig, m.lillig@hwk-saarland.de   

Tel. 0681-5809-208  Faxanmeldung unter 0681/5809222-208 
 

Frau Sabine Zägel, s.zaegel@hwk-saarland.de 

Tel. 0681-5809-229  Faxanmeldung unter 0681/5809222-229 
 
Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldeformular an, das wir Ihnen beigefügt haben oder das 
Sie bequem von der Internetseite des Umweltzentrums unter www.saar-lor-lux-
umweltzentrum.de herunterladen können. (Befindet sich auch im Anhang) 
 
Nach der verbindlichen Anmeldung übersenden wir Ihnen näheren Informationen zum 
jeweiligen Kurs. Ebenso erhalten Sie zu Kursbeginn von uns das Formblatt für die Zulassung 
zur Fortbildungsprüfung vor dem Prüfungsausschuss der HWK, dass Sie bitte ausgefüllt und 
mit den nötigen Kopien von Zeugnissen und Personalausweis an uns zurücksenden.  

mailto:m.lillig@hwk-saarland.de
mailto:s.zaegel@hwk-saarland.de
http://www.saar-lor-lux-/
http://www.saar-lor-lux-/
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Weiterbildung Gebäudeenergieberater/-in (HWK) 
Kursinformation 
 
 
Die Notwendigkeit zur Energieeinsparung und zur Ressourcenschonung ist sowohl beim 
Neubau als auch bei der Sanierung unbestritten. Die ganzheitliche Planung von Gebäuden 
und die Reduzierung des Gebäude-Energiebedarfs sind seit der 2002 erfolgten 
Zusammenführung der Wärmeschutz- und der Heizungsanlagenverordnung zur EnEV in 
einem interdisziplinären Ansatz vereint. Die Qualifikation "Gebäudeenergieberater/-in (HWK)" 
wurde gemeinsam durch den Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), den 
Zentralverband Sanitär-Heizung-Klima (ZVSHK) und den Zentralverband der Deutschen 
Elektrohandwerke (ZVEH) geschaffen.  
Der 11 monatige Lehrgang befähigt die Teilnehmer, gewerkübergreifend und praxisgerecht 
Modernisierungskonzepte im Gebäudebestand unter den Gesichtspunkten des Umwelt-
schutzes und der Energieeinsparung zu entwickeln und umzusetzen.  
 
Kursinhalte 
Der Lehrgang wird nach einem bundeseinheitlichen Rahmenlehrplan durchgeführt und 
gliedert sich in einen fachtheoretischen und einen fachpraktischen Teil mit 6 Themen-
komplexen: 

 Bauwerk und Baukonstruktion  

 Bauphysik  

 Energie- und Umwelttechnik / Technische Anlagen  

 Anforderungen und Nachweise nach der Energieeinsparverordnung (EnEV)  

 Modernisierungsplanung  

 Blower-Door-Test und Thermografie 
 
Teilnehmer 
Meister/innen aus den einschlägigen Handwerksberufen, Techniker, Ingenieure und 
Architekten 
 
Dauer, Ort & Gebühr 
Der Lehrgang findet berufsbegleitend mit 276 Unterrichtsstunden à 45 Minuten statt. 
Unterrichtet wird mittwochs von 17.30 - 20.45 Uhr und samstags 8.00 - 13.00 Uhr in den 
Räumen der Handwerkskammer des Saarlandes. 
Lehrgangsgebühren: 1.498,00 € zuzüglich zur Zeit gültiger Prüfungsgebühr von 280 €. 
Umfangreiche Teilnehmerunterlagen sind in der Lehrgangsgebühr enthalten. Aufgrund der 
den Lehrgangsteilnehmern zur Verfügung gestellten Software ist die Benutzung eines 
Laptops obligatorisch. Die Zulassung zum Lehrgang und zur Prüfung erfolgt in der 
Reihenfolge der Anmeldungen.  
 
Prüfung 
Der Lehrgang wird mit der anerkannten Prüfung „Gebäudeenergieberater/-in (HWK)" 
abgeschlossen. Zuständig für die Prüfung ist der zuständige Prüfungsausschuss der HWK. 
Anträge auf die Zulassung zur Fortbildungsprüfung erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung 
vom Umweltzentrum. Auskunft zur Prüfung erteilt Frau Herrgen unter Tel. 0681/5809-
124 oder Herr Geßner unter Tel. 0681/5809-116.  
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Weiterbildung Gebäudeenergieberater/-in (HWK) 
Anmeldung 
 
 
 
 
Saar-Lor-Lux Umweltzentrum GmbH 
Hohenzollernstr. 47-49 
66117 Saarbrücken 
 
 
Kursbeginn  

  
 
Name:  

 
Vorname: 

 
Straße: 

 
PLZ/ Ort: 

 
Geburtsdatum: 

 
E-Mail: 

 
Telefon: 

 
Fax: 

  
 
Beruf/Funktion: 

 

 
Berufsabschluss: 

 

 
 

 

       Meisterprüfung: 

 

  

       Technikerausbildung: 

 

  

       Diplom: 

 

   
 
Arbeitgeber:  

 

 
Straße: 

 
PLZ/ Ort: 

 
Tel/Fax: 

 
E-Mail: 

 
 

Der Kurs wird bezahlt                   vom Teilnehmer                  vom Arbeitgeber 
 
Die Teilnahmebedingungen des Saar-Lor-Lux Umweltzentrums zur Weiterbildung Gebäude-
energieberater/-in (HWK) habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie hiermit 
ausdrücklich an. 
 
 
___________________________________        __________________________________ 
Datum                Unterschrift 
 
 
Bitte Firmenstempel bei Zahlung der Kursgebühr durch den Arbeitgeber  
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Weiterbildung Gebäudeenergieberater/-in (HWK) 
Teilnahmebedingungen  
 
Anmeldung 
Die Anmeldung zur Weiterbildung Gebäudeenergieberater/-in (HWK) erfolgt stets schriftlich 
mittels Anmeldeformular. Mit der Anmeldung sagt der Teilnehmer seine Teilnahme 
verbindlich zu. Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular erkennt der Teilnehmer die 
Teilnahmebedingungen sowie die Hausordnungen der Bildungsinstitutionen, in deren 
Räumen der Lehrgang durchgeführt wird, als verbindlich an.  
Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Daher werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des 
Eingangs berücksichtigt. Der Teilnehmer erhält rechtzeitig vor Kursbeginn eine schriftliche 
Bestätigung seiner Teilnahme, das Formblatt für die Zulassung zur Fortbildungsprüfung vor 
dem Prüfungsausschuss der HWK sowie eine schriftliche Einladung zum Kursbeginn. 
 
Durchführung 
Die Unterrichtsstunden entsprechen generell 45 Minuten. Während der Schulferien findet 
kein Unterricht statt.  
Die Inhalte des Kurses entsprechen dem bundesweit gültigen Rahmenlehrplan. Die den 
Teilnehmern ausgehändigten Kursunterlagen und Software sind ausschließlich zum 
persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Kursunterlagen sind urheberrechtlich geschützt; eine 
Vervielfältigung ist nicht zulässig. Zur Teilnahme am Kurs wird die Benutzung eines 
teilnehmereigenen Laptops, inklusive der Software Word, vorausgesetzt. 
  
Änderungen 
Das Saar-Lor-Lux Umweltzentrum behält sich Terminänderungen, inhaltliche Änderungen, 
Änderungen des Unterrichtsortes oder des Dozententeams vor. Dies berechtigt den 
Teilnehmer nicht zum Rücktritt vom Vertrag.  
Weiterhin vorbehalten sind Absagen wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus sonstigen 
wichtigen Gründen. Gezahlte Gebühren werden in diesem Fall erstattet. 
 
Prüfung 
Die Zulassung zur Prüfung erfolgt durch die Handwerkskammer des Saarlandes. Die Rechts-
vorschriften für die Fortbildungsprüfung zum/zur geprüften Gebäudeenergieberater/in (HWK) 
können auf Anfrage im Umweltzentrum eingesehen werden. 
 
Gebühren und Förderung 
Die Lehrgangsgebühren sind in zwei Raten zu bezahlen und nach Erhalt der Gebühren-
rechnungen auf das angegebene Konto zu überweisen. Es besteht auch die Möglichkeit dem 
Umweltzentrum eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Die Prüfungsgebühren werden 
gesondert von der Handwerkskammer des Saarlandes in Rechnung gestellt. Über finanzielle 
Förderungsmöglichkeiten des Lehrgangs werden die Teilnehmer gesondert informiert. 
 
Rücktritt 
Der Teilnehmer kann seine Anmeldung schriftlich widerrufen. Bei Widerruf bis 14 Tage vor 
Kursbeginn (Posteingang) wird keine Gebühr erhoben. Erfolgt der Widerruf innerhalb von 14 
Tagen vor Veranstaltungsbeginn, wird eine Bearbeitungs- und Ausfallgebühr von pauschal 
150 Euro erhoben. Erfolgt ein Rücktritt während des fachtheoretischen Teils, ist die Hälfte 
der Kursgebühr zu bezahlen. Erfolgt ein Rücktritt während des fachpraktischen Teils, ist die 
volle Kursgebühr zu entrichten. Gezahlte Prüfungsgebühren werden generell nicht zurück-
erstattet. 
 
Haftung und Schadenersatzansprüche  
Schadenersatzansprüche jeglicher Art gegenüber dem Saar-Lor-Lux Umweltzentrum sind 
ausgeschlossen. Das Saar-Lor-Lux Umweltzentrum haftet auch nicht bei Beschädigung, 
Verlust und Diebstahl mitgebrachter Gegenstände oder Kraftfahrzeuge. Bei Unfall haftet das 
Saar-Lor-Lux Umweltzentrum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.  



 5 

RAHMENLEHRPLAN 
Gebäudeenergieberater/-in (HWK) 
 
Lerninhalte des fachtheoretischen Teils 
 

1.  Prüfungsbereich: Bauwerk und Baukonstruktion (35 U-Stunden) 
Baustoffe, Bauteile und Baukonstruktionen unter bauphysikalischen und bautechnischen 
Aspekten auswählen, prüfen, bewerten und unter Beachtung der ökonomischen Gesichtspunkte 
für die Modernisierungsplanung auswählen. 

 
1.1  Baustoffkunde  
 Baustoffe für Modernisierungsmaßnahmen auswählen: 

 Baustoffe nach ihren bauphysikalischen Eigenschaften beurteilen und auswählen, z.B. 
künstliche Steine, Holz, Mörtel, Holzwerkstoffe, Dämmstoffe, Gipsbaustoffe, Verbund-
werkstoffe; 

 Baustoffe nach ihren ökologischen Eigenschaften beurteilen und auswählen, z.B. natürliche 
Baustoffe, beeinträchtigende oder gefährdende Schadstoffe in Baustoffen; 

 ökologische Faktoren bei der Auswahl von Baustoffen berücksichtigen, z.B. energetische 
Bewertung der Baustoffherstellung, Primärenergieverbrauch. 

 
1.2  Baukonstruktion 

Konstruktionen für Modernisierungsmaßnahmen unter energetischen und bauphysikalischen 
Aspekten bewerten, optimieren und auswählen: 

 Ein- und mehrschalige Außenwände mit und ohne Außenwandbekleidungen, z.B. 
einschaliges/mehrschaliges Mauerwerk, Wände aus Holz und Holzwerkstoffen, Vorsatz-
schalen, Außenwandbekleidungen, Innendämmung . 

 Innenwände und Innenwandbekleidungen, z.B. nicht tragende innere Trennwände aus 
Gipsbauplatten. 

 Deckenkonstruktionen, -beläge und -bekleidungen, z.B. Beläge einschließlich Estrich, 
Dichtungs- und Dämm-, Schutz- und Nutzschichten, Bekleidung unter der Decken-
konstruktion einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten. 

 Dachkonstruktionen und Dachbekleidungen, z.B. Beläge einschl. Schalung, Lattung, 
Gefälle-, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten, Bekleidungen unter der Dach-
konstruktion einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten. 

 Einbauteile, z.B. Fenster, Türen, Dachflächenfenster, Rollläden. 

 Detailausbildung für die Herstellung ausreichender Luftdichtheit bei Anschlüssen und 
Durchdringungen, z.B. nach DIN 4108-7. 

 
1.3  Umweltschutz und Baustoffrecycling 

Umweltschutzmaßnahmen und Möglichkeiten des Baustoffrecyclings bei Modernisierungs-
maßnahmen anwenden. 

 Baustoffe mit Gefährdungspotenzial erkennen und einordnen, z.B. asbesthaltige Baustoffe. 

 Umweltgerechter Ausbau, Lagerung und Entsorgung von Baustoffen und Bauteilen planen,   
z.B. asbesthaltige Baustoffe, Fraktionierung verschiedener Werkstoffe. 

 Baustoffe und Bauteile auf Wiederverwertbarkeit prüfen und einplanen, z.B. Fenster, 
Dämmung, Konstruktionen. 

 Gesetze zum Schutz der Umwelt bei der Modernisierungsplanung anwenden, z.B. 
Abwassergesetz. 

 
 

2.  Prüfungsbereich: Bauphysik (40 U-Stunden) 
Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutzvorschriften objektbezogen anwenden und für die 
Planung von Bauteilen und Gebäuden umsetzen. 

 
2.1  Wärmeschutz 

Für die Energieeinsparung und den Energiebedarfsausweis erforderliche Werte berechnen und 
interpretieren. 

 Zusammenhang und Geltungsbereich der DIN-Normen zum Wärmeschutz (DIN 4108) 
beschreiben, z.B. Mindestwärmeschutz, Tauwasserfreiheit, Gesundheitsschutz, 
Behaglichkeit. 
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 Rechenwerte ermitteln und interpretieren, z.B. Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlass-
widerstand, Wärmedurchgangskoeffizienten, Transmissionswärmebedarf, Lüftungswärme-
bedarf, nutzbare interne Wärmegewinne, nutzbare solare Wärmegewinne, Jahres- 
Heizwärmebedarf, Jahres-Heizenergiebedarf. 

 Wärmebrücken und ihre Auswirkungen im Bestand erkennen, nachweisen und 
Verbesserungsmaßnahmen entwickeln, z.B. Heizkörpernischen, einbindende Bauteile bei 
Innendämmung. 

 
2.2  Feuchteschutz 

Die Tauwasserbildung bei der Modernisierungsplanung vermeiden und nachträgliche 
Verbesserungsmaßnahmen planen. 

 Rechenwerte ermitteln und interpretieren, z.B. Wasserdampftransport, Diffusionswider-
stände, Taupunkt. 

 Konzepte zur Vermeidung der Tauwasserbildung entwickeln, z.B. Mindestwärmeschutz, 
Wärmebrücken, Entstehung und Vermeidung von Pilzbildung auf Oberflächen, Tau-
wasserbildung infolge von Diffusion und Konvektion, Schutz der Konstruktion. 

 
2.3  Schallschutz 

Konstruktionen mit vereinfachten Bewertungsmethoden bauakustisch bewerten und Regel-
konstruktionen anwenden. 

 Grundlagen des Schallschutzes, nach DIN 4109, z.B. R', R'wr , Flankenübertragung. 

 Auswirkungen der wärmschutztechnischen Maßnahmen auf den Schallschutz. 

 Vereinfachte Berechnungs- und Beurteilungsmethoden für Luft- und Trittschallschutz 
anwenden, z.B. bei Fenstern, Wänden, Massivdecken, Holzbalkendecken. 

 
2.4  Brandschutz 

Brandschutzbestimmungen bei der Wahl der Baustoffe und Baukonstruktionen beachten. 

 Grundlagen des Brandschutzes nach DIN 4102, z.B. Baustoffklassen, Feuerwider-
standsklassen. 

 Auswirkungen der wärmeschutztechnischen Maßnahmen auf den Brandschutz. 
 
 

3.  Prüfungsbereich: Technische Anlagen (40 U-Stunden) 
Technische Anlagen unter den Aspekten der sinnvollen und sparsamen Energieverwendung, 
des Komforts und der Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck auswählen. 

 
3.1  Energie- und Umwelttechnik 

 Energieträger nach Umweltverträglichkeit, Verfügbarkeit und Preis einordnen; 

 Eigenschaften und Möglichkeiten der verschiedenen Energieträger bei Wärmeerzeugung 
bewerten; 

 unterschiedliche Arten der Wärmeerzeugung im Bezug auf zusätzliche Anforderungen 
beurteilen, z.B. Bevorratung des Energieträgers, Konstruktion der Abgaswege, Beseitigung 
von Rückständen; 

 Systeme der alternativen bzw. regenerativen Wärme-, oder Energieerzeugung beschreiben;    
z.B. Solaranlagen, Wärmerückgewinnungsanlagen, Wärmepumpen beschreiben; 

 Auswirkungen des Nutzerverhaltens auf den Energieverbrauch beurteilen, z.B. 
Empfindungstemperaturen, Behaglichkeit, Oberflächentemperaturen von Bauteilen, 
Raumlufttemperatur, Raumlüftung; 

 Gesetz zum Schutz der Umwelt und zur Energieeinsparung anwenden, z.B. Energie-
einsparungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz. 

 
3.2  Anlagentechnik - Heizung 

 Heizungsanlagen nach Konstruktionsmerkmalen wie Wärmeerzeugung, Wärmeträger- 
Medium, Wärmeverteilungssystem und Wärmeabgabesystem unterscheiden; 

 Einflüsse von Systemtemperaturen und Art der Wärmeabgabe über zusammenwirkende 
Eigenschaften des Bauwerkes beurteilen, z.B. Regelungsverhalten der Anlagen zum 
Speichervermögen der Bauteile. 

 Eigenschaften von gebräuchlichen Werkstoffen für die Komponente von Heizungsanlagen 
und ihrer Einsatzmöglichkeiten beurteilen; 
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 Begriffe der Wärmebedarfsberechnung erläutern und Berechnungen nach DIN 4701 anhand 
eines EDV-gestützten Programms durchführen; 

 unterschiedliche Regelungsmöglichkeiten für Zentralheizungsanlagen und ihre Einsatz-
möglichkeiten beschreiben; 

 
3.3  Anlagentechnik – Lüftung 

 Unterschiedliche Arten von Lüftungsanlagen für Wohngebäude und deren Konstruktions-
merkmale beschreiben (Abluftanlagen, Zu- und Abluftanlagen mit und ohne Wärmerück-
gewinnung, Einzelraumlüftung); 

 Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Systeme bezogen auf die unterschiedlichen 
Anwendungsfälle beurteilen;  

 Grundlagen für die Größenbestimmung von Lüftungsanlagen für Wohngebäude 
beschreiben, z.B. Luftwechselzahlen für unterschiedliche Räume, DIN 1946, DIN 4701; 

 Einfluss von Luftmenge, Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur auf das Behaglichkeits-
empfinden beschreiben; 

 Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung aus Abluft nennen, unterschiedliche Werkstoffe für 
Luftleitungen und -kanäle angeben und ihre Einsatzmöglichkeiten beurteilen; 

 Maßnahmen des Brand- und Schallschutzes für lüftungstechnische Anlagen in Gebäuden 
berücksichtigen. 

 
 

4.  Prüfungsbereich: Anforderungen und Nachweise nach der Energieeinspar-
verordnung EnEV (5 U-Stunden) 

 
4.1  Anforderungen und Nachweise 

 Maßgebende Größen für die Energiebilanz nach der EnEV ermitteln; 

 Berechnung mit Hilfe eines EDV-Programms durchführen; 

 Energiepass nach Energieeinsparverordnung ausstellen. 
 
4.2  Luftdichtheit 

 Bedeutung und Anforderungen beschreiben; 

 Organisatorische Voraussetzungen beschreiben z.B. Luftdichtheitskonzept, Verantwortlich-
keiten am Bau, Bauablaufplanung, Detailplanung; 

 Materialien zur Herstellung der Luftdichtheit auswählen (Verträglichkeit, Wirksamkeit, 
Dauerhaftigkeit), sowie Ausbildung der Fugen und Anschlüsse festlegen; 

 Schwachpunkte einer dichten Gebäudehülle erkennen, z.B. Qualität der Bauteile (Fenster 
und Türen) und deren Anschlüsse sowie Rohrdurchführungen, Installationsbereiche 
(Schächte, Vorwandinstallation etc.). 

 

 
Lerninhalte des fachpraktischen Teils 
 

5.  Prüfungsbereich: Modernisierungsplanung (70 U-Stunden) 
 
5.1  Gesetze und Verordnungen zur Energieeinsparung im Gebäudebestand anwenden. 

 Energieeinsparungsgesetz, Energieeinsparverordnung sowie hiermit im Zusammenhang 
stehende Verordnungen und DIN-Normen anwenden können; 

 Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung im Neubau und Gebäudebestand 
beschreiben; 

 Nachrüstungsverpflichtungen im Gebäudebestand beschreiben. 
 
5.2  Gebäude und technische Anlagen aufnehmen und für die bauphysikalische Beurteilung 

dokumentieren. 
Daten, die für die bauphysikalische Beurteilung des Bestandes und für die Erstellung eines 
Modernisierungskonzept wichtig sind, erheben und übersichtlich dokumentieren, z.B. Außen-
wände, Außenwandbekleidungen, Fenster, Heizkessel, Heizkörper, Abgasführungen. 
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5.3  Berechnungen nach der Energieeinsparverordnung und mitgeltender Normen 
durchführen können. 

 Bauphysikalische Daten mit Hilfe von EDV-gestützter und standardisierter Rechenverfahren 
(-programme) für den Gebäudebestand, Gebäudeteile und technische Anlagen berechnen 
und bewerten, z.B. Wärmeverluste von Außenwänden, Fenstern, Wärmeverluste durch 
Lüftung, Heizungsanlagen, solare Gewinne. 

 Gesetze und Verordnungen für Bau und Betrieb von Heizungsanlagen, z.B. Heizungs-
anlagen- Verordnung, Wärmeschutzverordnung und Bundesimmissionsschutzgesetz 
anwenden 

 
5.4  Konzept zur Verbesserung der Energiebilanz des Gebäudebestandes entwickeln und 

darstellen. 

 Modernisierungsmaßnahmen für das Gebäude und die technischen Anlagen unter 
Berücksichtigung der Behaglichkeit entwickeln und nachweisen, z.B. Dämmung der 
wärmeübertragenden Umfassungsflächen eines Gebäudes und deren Auswirkung auf die 
Anlagentechnik, Austausch der Heizanlage und Auswirkung auf die wärmeübertragenden 
Umfassungsflächen, Wiederverwertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlageteilen; 

 Modernisierungsmaßnahmen für das Gebäude und die technischen Anlagen darstellen, z.B. 
Anfertigen von Berichten und Führen von Beratungsgesprächen. 

 
5.5  Kosten-/Nutzrechnung der geplanten Modernisierungsmaßnahme aufstellen 

 Geschätzte Kosten der Modernisierungsmaßnahme und der zu erwartenden Einsparung, 
ermittelt auf Grund des Jahres-Heizwärmebedarfs, gegenüberstellen, z.B. Aufwand für die 
Dämmung der wärmeübertragenden Umfassungsflächen und Veränderung der Heizanlage 
einerseits und der eingesparten Energiekosten für den verminderten Jahres- 
Heizwärmebedarf andererseits; 

 Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Hilfe von EDV-gestützten 
standardisierten Berechnungsverfahren für die Teil- oder Gesamtmodernisierungs-
maßnahme aufstellen und erläutern, z.B. Dämmung der wärmeübertragenden Umfassungs-
flächen, Änderung der  Heizungsanlage. 

 
5.6  Entsorgungskonzept für die geplante Modernisierungsmaßnahme aufstellen 

Erstellen eines Entsorgungskonzeptes im Zuge einer Modernisierungsmaßnahme, z.B. Ausbau 
und Entsorgung von Stoffen, Bauteilen und Anlagen. 

 
5.7 Rechtliche Bestimmungen für das Bauen im Bestand bei der Modernisierungsplanung 

berücksichtigen 

 Bei der Modernisierungsplanung das Baurecht und das Umweltrecht berücksichtigen, z.B. 
bei Veränderung der Dachform, Wechsel des Heizenergieträgers, Grenzbebauung, 
Grenzabstände; 

 Verantwortung des Unternehmers, die sich aus der Beratungsleistung ergibt, beschreiben. 
 
 

6. Prüfungsfach: Luftdichtheitsmessung mit Blower-Door und Thermographie  
(10 U-Stunden) 
 Eine Blower-Door-Messung durchführen und die Luftdichtheitsrate n50 ermitteln; 

 Planung und Ausführung der Luftdichtheitsebene beurteilen; 

 Luftdichtheitskonzept unter Berücksichtigung der tangierenden Gewerke erstellen; 

 Bauherr bzw. Planer beraten; 

 Zeitpunkte der Vorbereitung, der Durchführung und der Dokumentation des Nachweises für 
die Luftdichtheit festlegen; 

 Undichte Stellen (Strömungsmessgerät, Thermographie) lokalisieren und bewerten, 
Vorschläge für weitere Abdichtungsmaßnahmen unterbreiten. 


